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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Naturschutz

Sous la responsabilité de l'Académie suisse des sciences naturelles (ASSN) et de
l'Institut de botanique de l'Université de Bâle, la Suisse coordonnera au niveau mondial
les recherches d'un nouveau réseau de scientifiques qui étudient la diversité
biologique dans les régions de montagne. L'objectif est de mettre sur pied un réseau
planétaire de spécialistes de la richesse biologique en zones de hautes altitudes. 1

ANDERES
DATUM: 12.09.2000
PHILIPPE BERCLAZ

Naturgefahren

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique a présenté ses conclusions
relatives au programme «Changements climatiques et catastrophes naturelles» (PNR
31). Le programme concerne 54 projets de recherche répartis sur cinq thèmes. Les
chercheurs ont élaboré des scénarios tenant compte d'un accroissement de
température de deux degrés dû à l'augmentation des gaz à effet de serre et à un regain
de l'activité solaire dans les cinquante prochaines années. Selon eux, les régions de
montagne devraient pâtir le plus des modifications climatiques. Le réchauffement
devrait faire durer les pluies plus longtemps, impliquant une énorme augmentation de
la fréquence de phénomènes comme les glissements de terrain ou les inondations.
Pour les régions de montagne, ce réchauffement entraînerait aussi un recul de
l'enneigement. Les chercheurs ont conclu que des efforts d'adaptation étaient
nécessaires pour faire face au nombre croissant des problèmes entraînés par le
réchauffement climatique. Ils ont estimé que des mesures préventives devaient être
prises rapidement, notamment celle de répertorier l'ensemble des lieux présentant des
risques de crue ou de glissement de terrain, afin que les communes s'abstiennent de
construire dans ces zones de danger. 2

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 25.02.1998
LAURE DUPRAZ

L'antenne valaisanne de l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches
(Ifena) a inauguré, dans le vallon d'Arbaz (VS), le premier site expérimental sur la
question en Europe. L'objectif est de trouver la confirmation pratique des simulations
théoriques qui se fondent sur des observations effectuées dans les années 1960 à 1970.
Le coût du projet s'élève à 3,6 millions de francs financés par la Confédération, le
canton du Valais, les Ecoles polytechniques et les programmes européens «Same» et
«Interreg 2». Dans le couloir de la Sionne, les observateurs scientifiques pourront
suivre une avalanche sur l'ensemble de son parcours. Les observations effectuées
permettront de mettre à jour les modèles théoriques, de déterminer les différents
moyens de lutter contre le déclenchement de coulées importantes, et la manière de les
diriger hors de portée des zones habitées. 3

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 10.03.1998
LAURE DUPRAZ

Luftreinhaltung

Ein Zwischenbericht zur Nationalfondsstudie über den Zusammenhang zwischen
Luftverschmutzung und Atemwegserkrankungen bei Kindern kam zu alarmierenden
Ergebnissen. Der Zentralverband der Verbindung der Schweizer Arzte (FMH), der sich
besorgt zeigte über die Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung angesichts der
zunehmenden Umweltschädigung, erarbeitete ein Umweltschutzprogramm und setzte
eine ständige Arbeitsgruppe ein, die u.a. eine Dokumentation gesundheitsbezogener
Daten im Zusammenhang mit Umweltschädigung aufbaut. Die Arztinnen und Arzte der
Aktion "Luft ist Leben" richteten zudem einen Appell an den Nationalrat, er solle bei
seinen Beratungen über das Luftreinhalte-Konzept alles daran setzen, die
Schadstoffbelastung der Luft in der gebotenen Eile auf den Stand der 50er Jahre zu
verringern. Auch die Umweltschutzorganisationen, die das Luftreinhalte-Konzept als
ungenügend erachteten, forderten das Parlament auf, zusätzliche Massnahmen zu
beschliessen. Nur mit einer Verminderung des Verbrauchs von Treibstoff und
chemischen Lösungsmitteln um je einen Drittel lasse sich eine Reduktion der
Luftverschmutzung auf ein für Natur und Mensch ungefährliches Niveau erreichen.
Mehrere kantonale und kommunale Behörden drängten ebenfalls auf ein

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 11.12.1987
KATRIN HOLENSTEIN
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einschneidenderes Vorgehen. So verlangte etwa die Exekutive der Stadt Zürich die
Prüfung von Massnahmen wie Benzinrationierung, autofreie Tage, Öko-Bonus und die
Uberwälzung der fixen Motorfahrzeugkosten auf die Benzinpreise, und der Zürcher
Kantonsrat reichte eine Standesinitiative betreffend Erhebung der
Motorfahrzeugsteuern über den Treibstoffpreis ein. 4

L'association «Médecins en faveur de l'environnement» a lancé à Berne une campagne
de sensibilisation: «L'air c'est la vie – Halte aux poussières fines» demandant aux
autorités fédérales de prendre des mesures efficaces pour réduire les émissions de ces
poussières microscopiques qui constituent un important facteur de maladies
(affections respiratoires et cardio-vasculaires). Les médecins ont relevé qu'à peu près
90% de la population helvétique étaient exposés à des concentrations moyennes à
fortes de poussières fines, dont la principale source était les véhicules routiers à
moteur. Les médecins ont proposé un catalogue de mesures parmi lesquelles figurent
l'introduction d’une taxe sur le CO2, de la redevance poids lourds liée aux prestations,
de plans de mesures cantonaux destinés à réduire la pollution de l'air et d'un
encouragement plus net en faveur de l'utilisation des transports en commun. 5

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 02.09.1998
LAURE DUPRAZ

Lärmschutz

Für die einen verursachen Kirchenglocken einen melodiösen Klang mit kultureller
Bedeutung, für die anderen lediglich Glockenlärm, der sie um den wohlverdienten
Schlaf bringt. Unter Berufung auf eine ETH-Studie aus dem Jahr 2011, die aufgezeigt
hatte, dass bereits bei Glockenklängen von geringer Lautstärke mit Schlafstörungen zu
rechnen sei, klagte ein Wädenswiler Ehepaar beim Zürcher Verwaltungsgericht gegen
das viertelstündliche nächtliche Kirchengeläut und bekam Recht: Gemäss dem Urteil
des Verwaltungsgerichts hätten die Kirchenglocken in Wädenswil deswegen nur noch
stündlich läuten dürfen. 
Wie vielen traditionsbewussten Bürgern der Schlaf geraubt wurde, weil sie sich über die
Kläger aufregten, ist nicht bekannt, aber mit Sicherheit waren es einige. Denn der
Glockenlärmstreit entpuppte sich nicht lediglich als eine einfache
Meinungsverschiedenheit, sondern eher als Kulturkampf, als Kritik am universitären
Elfenbeinturm und als Appell für die Rechte der Tiere: Sukkuriert von einer Petition mit
2000 empörten Unterzeichnenden zogen die Kirchgemeinde und der Stadtrat das Urteil
weiter ans Bundesgericht, das sein Urteil zum ersten Mal im Wissen um die ETH-Studie
fällen musste. Vor Erscheinen der Studie hatten die Richter in Lausanne geurteilt, dass
ein öffentliches Interesse an der Aufrechterhaltung der viertelstündlichen
Glockenschlag-Tradition bestehe. Gemäss NZZ in «negative Schwingungen» versetzt
worden war auch SVP-Präsident Albert Rösti, der an einer Delegiertenversammlung zur
Dekoration verschiedener Persönlichkeiten den Zerfall der eidgenössischen Werte
beklagte. Denn aufgrund der ETH-Studie hatte sein Heimatkanton im Sommer 2016 der
Gemeinde Worb (BE) den viertelstündlichen Glockenschlag untersagt. Den Ärger der
Bevölkerung hatte auch eine Holländerin in der aargauischen Gemeinde Gipf-Oberfrick
im Jahr 2015 zu spüren bekommen, als ihr aufgrund ihrer Immissionsklage gegen das
Kirchengeläut die Einbürgerung verwehrt worden war. Ebendiese Person gründete
zudem eine Protestbewegung zur Befreiung der Kühe von Kuhglocken und konnte sich
auch dabei auf eine ETH-Studie (2014) berufen, die folgerte, dass durch das Gewicht
und den Lärm die Gesundheit der Tiere beeinträchtigt werde. Dies wiederum versetzte
dann Nationalrat und Bauernverbandsvizepräsident Jacques Bourgeois (fdp, FR) in
Rage, was ihn zum Einreichen einer Interpellation bewog, in der er den Bundesrat
fragte, wie die Regierung gedenke, solche wissenschaftlichen «Auswüchse» zu
verhindern und sicherzustellen, dass öffentliche Gelder «gut eingesetzt werden» (Ip.
14.3907).
Das Bundesgericht blieb auch in seinem jüngsten Urteil im Dezember 2017 bei seiner
Meinung. Es rechnete vor, dass der Verzicht auf den Viertelstundentakt die
Aufwachreaktionen (bei gekipptem Fenster) pro Nacht von 2 auf 1,5 reduzieren würde.
Diese minimale Verbesserung stünde in keinem Verhältnis zum öffentlichen Interesse
und ein entsprechendes Urteil würde einen starken Einschnitt in die
Gemeindeautonomie bedeuten in einem Bereich, in dem der Bund keine
Lärmgrenzwerte festgelegt habe. Beim Glockenstreit gehe es letztendlich darum, «ob
die eigenen Ansprüche und Empfindlichkeiten wirklich immer als wichtiger zu gelten
haben und ob alles, was einen stört, zu verbieten ist», sinnierte die Weltwoche als
Reaktion auf das Bundesgerichtsurteil. 6

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 13.12.2017
MARLÈNE GERBER
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Allgemeiner Umweltschutz

Die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen – insbesondere Wasser, Luft und
Ruhe – wird vielfach als eine Aufgabe betrachtet, die stärker vom Bund an die Hand zu
nehmen sei. Der Bundesrat nahm denn auch in seinen Richtlinien zu einigen
Problemen aus diesem Bereich Stellung. Er machte vor allem geltend, dass der Bund
für die gesamte Wasserwirtschaft eine Aufsichts- und Koordinationsbefugnis haben
sollte, namentlich für die Sicherung der Versorgung mit Trink- und Gebrauchswasser,
und gab bekannt, dass die dazu erforderliche Verfassungsrevision (BRG 11388)
vorbereitet werde. Eine grundsätzliche Änderung der geltenden
Gewässerschutzkonzeption, nach welcher der Vollzug der Bundesvorschriften den
Kantonen überlassen ist, hielt er jedoch nicht für erforderlich. Im Rahmen der
Gesundheitspolitik befürwortete er sodann als weitere Verfassungsergänzung einen
umfassenden Immissionsschutzartikel, der sich nicht bloss auf die Lufthygiene
beschränken würde, und stellte eine entsprechende Vorlage in Aussicht. In der
Prioritätenliste wurden diese Anliegen unter dem Begriff «Abwehr
gesundheitsstörender Faktoren» zusammengefasst. Bundespräsident Spühler führte sie
in seinen Erläuterungen vor den eidgenössischen Räten gleich nach der von ihm
besonders hervorgehobenen Aufgabe der Landesplanung an. In der parlamentarischen
Debatte wurde jedoch kritisiert, dass die Tragweite der erwähnten Probleme in den
Richtlinien noch zuwenig zum Ausdruck komme. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.06.1968
PETER GILG

Eine Arbeitsgruppe der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Umweltforschung
(SAGUF) schloss mit einem dreibändigen Bericht eine gesamtschweizerische Erhebung
über Umweltforschung ab, die vom EDI 1973 in Auftrag gegeben worden war. Der
Bestandeskatalog ergab, dass im Zeitraum von 1970 bis 1973 559 Institutionen und etwa
2200 Akademiker 1'551 Umweltschutzprojekte abgeschlossen, durchgeführt oder
geplant hatten. 814 davon entfielen auf Hochschulen, 273 auf öffentliche Stellen, die
Industrie bearbeitete 252 und weitere Institutionen wie Spitäler, Schulen oder
internationale Organisationen 212 Projekte. Der geschätzte finanzielle Aufwand lag
zwischen CHF 210 und 340 Mio. Ein Fragenkatalog, der sich ebenfalls auf eine Umfrage
abstützen konnte, versuchte Forschungslücken aufzudecken und Unterlagen für die
Prioritätensetzung zu liefern. Die Arbeitsgruppe gelangte zu Empfehlungen, die den
Ausbau von fünf Umweltforschungsbereichen anregten (Sozial- und
Geisteswissenschaften, Energie, Recycling und Abfallbewirtschaftung, Landbau und
Bergwirtschaft und Belastungsgrenzwerte). Die Sozial- und Geisteswissenschaften
sollten sich nach Ansicht der Arbeitsgruppe besonders der Frage widmen, wie die
gesellschaftspolitischen Konsequenzen, die aus den Erkenntnissen der
Umweltforschung gezogen werden müssen, soziologisch, psychologisch und politisch
durchgesetzt werden können. 8

BERICHT
DATUM: 17.09.1975
ERNST FRISCHKNECHT

Le Fonds national de la recherche scientifique a lancé un nouveau programme de
recherche consacré à l'environnement. Les axes d'étude devraient être, d'une part,
l'exploitation économe et judicieuse des matières premières énergétiques et, d'autre
part, la conversion de certains impôts et taxes pour des causes écologiques. La somme
mise à disposition des chercheurs est de CHF 57 millions. 9

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 20.03.1992
SERGE TERRIBILINI

Après avoir accueilli la Conférence des ministres européens de l'environnement en
1993, la ville de Lucerne a organisé la semaine de l'environnement. S'y est notamment
déroulée la première journée suisse de l'environnement organisée par le Conseil suisse
de l'environnement qui regroupe 40 professeurs de hautes écoles. Un "Rio-
Management-Forum" a également été fondé afin d'approfondir la problématique des
liens entre l'écologie et l'économie. A également été mis sur pied un Institut pour la
médecine de l'environnement, dont l'un des objectifs est de proposer des cours
postgrades en la matière. Par ailleurs, a eu lieu le quatrième symposium sur
l'environnement qui s'est attaqué au thème de la mobilité et des transports. Une
journée a également été consacrée à la situation des enfants et la recherche d'un
environnement conforme à leurs besoins. 10

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.05.1994
SERGE TERRIBILINI
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L'OFEV a présenté son plan directeur de recherche Environnement 2017-2020. En
indiquant les besoins en terme de recherches. L'objectif est que la Suisse continue à
disposer de bases scientifiques pour sa politique de l’environnement et des
ressources. En effet, la recherche environnementale aide les responsables politiques et
l'administration dans l'aménagement de mesures appropriées en vue de protéger
l'environnement et de conserver durablement les ressources naturelles. Actuellement,
l'office exploite une banque de données incluant plus de 1000 groupes de recherche
issus d’institutions publiques ou privées. Le plan directeur expose les quatre axes
d'études prioritaires – actions pour la préservation et l’aménagement d’un
environnement intact, protection contre les polluants et les nuisances, protection et
utilisation durable des ressources et des écosystèmes, maîtrise des changements
climatiques et prévention des dangers – ainsi que les 21 domaines de recherche de
l'OFEV. Les besoins concrets pour chaque domaine, par exemple la biosécurité et le
droit de l'environnement, y sont décrits. Pour la planification financière et l'attribution
annuelle des moyens consacrés à la recherche environnementale, l'OFEV se fondera sur
ce plan. 11

BERICHT
DATUM: 14.03.2016
DIANE PORCELLANA

Ein von BAFU und BAG gemeinsam herausgegebener Bericht «Umwelt und Gesundheit
in der Schweiz» zeigte auf, wie sich Umwelt und Gesundheit auf vielfältige Weise
gegenseitig beeinflussen, welche Fortschritte im Umweltschutz unserer Gesundheit
zugutekommen und wo diesbezüglich Handlungsbedarf besteht. 
Der Bericht wies darauf hin, dass der Zustand der Umwelt in der Schweiz noch lange
nicht ideal sei. So machten etwa die im Zuge des Klimawandels vorkommenden
Hitzewellen vielen Personen zu schaffen; der Druck auf die Gewässer und damit auf die
Qualität der Trinkwasserquellen nehme zu und zusammenhängende naturnahe Flächen,
die uns Menschen als Erholungsräume dienten, fänden sich – zumindest im Mittelland –
nur noch selten. Auf der positiven Seite sei zu vermerken, dass beispielsweise bei
bestimmten Schadstoffen in der Luft seit den 1970er Jahren grosse Fortschritte erzielt
worden seien; Stickoxide, Schwefeloxid und flüchtige organische Verbindungen, welche
nebst Lungenkrankheiten auch die Entstehung von Lungenkrebs und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen begünstigten, seien drastisch reduziert worden. In vielen Bereichen
mangle es jedoch noch an wissenschaftlicher Evidenz über die Wechselwirkungen
zwischen Umwelt und Gesundheit; so seien beispielsweise die vielschichtigen
Beziehungen zwischen der Biodiversität und der menschlichen Gesundheit schwer zu
fassen. Die Forschung habe also noch einige Wissenslücken im Hinblick auf das
Wechselspiel zwischen Umwelt und menschlicher Gesundheit zu schliessen. 12

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 19.11.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER

Klimapolitik

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Indirekter Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative. Netto-Null-
Treibhausgasemissionen bis 2050 (Pa. Iv. 21.501)

Währenddem die Räte die Gletscherinitiative zur Ablehnung empfahlen, fand der
indirekte Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative im Parlament eine Mehrheit. Die
beiden Kammern entschieden, in Umsetzung der parlamentarischen Initiative der
UREK-NR ein neues Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die
Stärkung der Energiesicherheit zu schaffen. Mit Reduktionszielen in den verschiedenen
Bereichen, wie etwa Verkehr, Gebäude und Industrie, soll insgesamt das Netto-Null-Ziel
bis 2050 erreicht werden. Sie hiessen dafür auch zwei Bundesbeschlüsse über die
Förderung neuer Technologien und über ein Programm zum Heizungsersatz gut. Gegen
dieses neue Gesetz kündigte die SVP ein Referendum an. Darüber hinaus stimmten die
Räte für die Schaffung eines dringlichen Gesetzes über Massnahmen zur kurzfristigen
Erstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter, welches den Ausbau der
Photovoltaik, insbesondere in den Bergen, sowie die Erhöhung der Grimsel-Staumauer
sicherstellen sollte. Das von der SVP ergriffene Referendum kam zustande, weswegen
sich die Stimmberechtigten am 18. Juni 2023 zum Bundesgesetz über die Ziele im
Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit äusserten. Mit  59.1
Prozent Ja-Stimmen wurde das Klima- und Innovationsgesetz an der Urne
angenommen. 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.11.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Chronologie
Beschluss für indirekten Gegenvorschlag
Präsentation der Vorlage
Erste Behandlung im Nationalrat
Erste Behandlung im Ständerat
Differenzen
Vorlage wird bereinigt
Referendum kommt zustande

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Résumé 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Contre-projet indirect à l'initiative sur les glaciers. Zéro émission nette de gaz à effet
de serre d'ici à 2050 (Iv. Pa. 21.501)
(Traduction: Chloé Magnin) 

Alors que les Conseils recommandaient le rejet de l'initiative sur les glaciers, le contre-
projet indirect à l'initiative populaire a trouvé une majorité au Parlement. Les deux
chambres ont décidé, dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative parlementaire de
la CEATE-CN, de créer une nouvelle loi fédérale avec des objectifs visant la protection
du climat, l'innovation et le renforcement de la sécurité énergétique. Avec diverses
mesures dans différents secteurs, comme les transports, les bâtiments et l'industrie,
l'objectif zéro émission nette devrait être atteint d'ici 2050. Les chambres ont aussi
accepté deux arrêtés fédéraux sur la promotion de nouvelles technologies et sur un
programme de remplacement de chauffage. Dans la foulée, l'UDC a annoncé un
référendum contre la nouvelle loi. En outre, les Conseils ont voté pour la création d'une
loi urgente pour prendre des mesures à court terme concernant une source d'énergie
sûre en hiver, laquelle sécuriserait l'expansion photovoltaïque, principalement en
montagne, ainsi que le rehaussement du barrage de Grimsel. Le référendum lancé par
l'UDC ayant abouti, le corps électoral s'est prononcé le 18 juin 2023 sur la Loi fédérale
sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le
renforcement de la sécurité énergétique. La loi sur le climat et l'innovation a été
acceptée dans les urnes par 59,1 % des votant.e.s.

Chronologie
Décision pour le contre-projet indirect
Présentation du projet
Premier passage au Conseil national
Premier passage au Conseil des Etats
Divergences
Projet est finalisé
Le référendum a abouti
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die UREK-NR forderte mit einer im Oktober 2021 eingereichten Motion, die Forschung
und Entwicklung von Negativemissionstechnologien (NET) zu fördern, damit bald in
grösseren Mengen CO2 aus der Atmosphäre entnommen und gespeichert werden kann.
Die Kommission begründete diesen Auftrag mit dem Umstand, dass
Emissionsminderungen alleine nicht mehr genügten, um die Klimaziele von Paris zu
erreichen. Die Schweiz sei zudem aufgrund ihrer Forschungs- und Innovationskraft
besonders geeignet, hierbei eine Vorreiterrolle zu spielen. Der Bundesrat beantragte
die Annahme der Motion. Er werde im Falle einer Annahme in einem ersten Schritt
prüfen, wie die bereits bestehenden Förderinstrumente (bspw. SNF und Innosuisse)
vermehrt für die Forschung und Entwicklung zu NET genutzt werden können, und in
einem zweiten Schritt gegebenenfalls weitere Massnahmen vorsehen. Die grosse
Kammer nahm die Motion in der Wintersession 2021 stillschweigend an. 13
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Othmar Reichmuth (mitte, SZ) reichte im Herbst 2021 eine Motion ein, in welcher er
einen stärkeren Einbezug der Wissenschaft in der Klimapolitik forderte. Diesen wollte
er durch die Einsetzung einer neuen Expertenkommission erreichen, welche den
Gesamtbundesrat in Klimafragen unterstützen solle. Der Bundesrat sprach sich
ebenfalls für die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Politik aus. Er war jedoch der
Ansicht, dass das Anliegen der Motion mit dem kürzlich abgeschlossenen Mandat
zwischen dem UVEK und ProClim, einer Plattform für Klimafragen, die bei der SCNAT
angesiedelt ist, bereits erfüllt sei. Ausserdem sei im März 2021 eine neue
Parlamentarische Gruppe «Klima» gegründet worden, die ebenfalls die
Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik fördern will. Er beantragte folglich
die Ablehnung der Motion.
In der Wintersession 2021 behandelte der Ständerat den Vorstoss. Motionär Reichmuth
betonte dabei, dass die Schweiz angesichts der Klimakrise «einen Gang höher schalten»
müsse und eine Expertenkommission gebildet werden müsse, die nicht nur das UVEK,
sondern den Gesamtbundesrat unterstützen würde. Hansjörg Knecht (svp, AG) war
hingegen der Ansicht, dass der Vorstoss abgelehnt werden müsse, weil eine neue
Kommission «zu einer Ressourcenverzettelung, zu Doppelspurigkeiten und auch zu
höheren Kosten führen» würde. Die Mehrheit des Ständerates sah dies indes anders:
Die kleine Kammer nahm den Vorstoss mit 24 zu 10 Stimmen bei 3 Enthaltungen an. 14

MOTION
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In der Frühjahrssession 2022 widmete sich die kleine Kammer den sogenannten
Negativemissionstechnologien (NET) und stimmte zu, deren Erforschung und
Entwicklung stärker zu fördern. Dabei war man sich einig, dass die NET einen wichtigen
Beitrag zur CO2-Reduktion leisten können, jedoch nicht als Allheilmittel betrachtet
werden dürfen, insbesondere weil sie sehr kostenintensiv seien.
Kommissionssprecherin Adèle Thorens Goumaz (gp, VD) wies denn auch darauf hin,
dass das Hauptaugenmerk weiterhin auf die Reduktion der CO2-Emissionen gelegt
werden müsse, während die NET nur bei nicht vermeidbaren Emissionen zum Zuge
kommen sollten. Umweltministerin Simonetta Sommaruga machte ausserdem darauf
aufmerksam, dass nebst der Erforschung auch die Anwendung der NETS in der Schweiz
gefördert werden müsse, um zu verhindern, dass die Start-ups ins Ausland abwandern.
Stillschweigend nahm der Ständerat die Motion der UREK-NR an. 15
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Der Bundesrat publizierte im Mai 2022 einen neuen Bericht über Technologien zur
CO2-Abscheidung und Speicherung (CCS) sowie über Negativemissionstechnologien
(NET), welche der Erdatmosphäre dauerhaft CO2 entziehen. Wie der Bericht festhielt,
seien der Ausbau dieser beiden Arten von Technologien notwendig, um das Netto-Null-
Ziel bis 2050 erreichen zu können; denn aus den Bereichen Industrie, Abfallverwertung
und Landwirtschaft würden auch nach allen Reduktionsanstrengungen noch
unvermeidbare Treibhausgasemissionen resultieren.
Die Ansätze für die neuen Technologien seien bereits bekannt, sie müssten aber noch
ausgebaut werden. Damit diese Expansion bis 2050 umweltverträglich, effizient und
sozialverträglich ausgestaltet werden kann, müssten bereits heute die optimalen
Rahmenbedingungen gesetzt werden. Gemäss Bericht soll der Ausbau der beiden
Technologien in zwei Phasen vor sich gehen. Einer ersten Pionierphase bis 2030 soll
sich die Phase der gezielten Skalierung bis 2050 anschliessen. In beiden Phasen sollen
Anlagen für die CO2-Abscheidung und Speicherung in der Industrie geschaffen und
eingesetzt werden. Für den Transport und die Speicherung des CO2 werde zudem eine
neue Infrastruktur benötigt – beispielsweise in Form von Pipelines und der Lagerung
des CO2 im Untergrund. Für die NET seien ausserdem weitere Investitionen nötig, etwa
im Rahmen von bilateralen Klimaschutzabkommen, wie jenes mit Peru. 
Im Bericht wurde schliesslich auch darauf hingewiesen, dass der Ausbau der CCS-
Technologien und der NET nicht nur klimapolitisch unumgänglich seien, sondern für
den Forschungs- und Werkplatz Schweiz eine grosse Chancen darstelle. 16

STUDIEN / STATISTIKEN
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Die grosse Kammer beschäftigte sich in der Sommersession 2022 mit dem stärkeren
Einbezug der Wissenschaft in der Klimapolitik, wie ihn Ständerat Othmar Reichmuth
(mitte, SZ) in einer Motion gefordert hatte. Ursula Schneider Schüttel (sp, FR) und
Michael Graber (svp, VS) erläuterten den Standpunkt der Mehrheit der UREK-NR, welche
die Motion zur Ablehnung empfahl. Die Kommissionsmehrheit stimme mit dem
Motionär überein, dass der Einbezug der Wissenschaft in der Politik – gerade in
Klimafragen – von grösster Bedeutung sei. Sie kam jedoch zum Schluss, dass das
Anliegen der Motion mit dem Mandat des UVEK an die SCNAT-Plattform ProClim bereits

MOTION
DATUM: 15.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

01.01.65 - 01.01.23 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



erfüllt sei. ProClim verfüge über ein breites interdisziplinäres Netzwerk an Forschenden
in Klimafragen. Zudem sei es besser, «für einzelne Fragen ad hoc die zu
konsultierenden Kreise beizuziehen», anstatt ein eigenes Sekretariat mit
entsprechenden Kosten- und Bürokratiefolgen einzurichten, so Graber. Die Kompetenz
von ProClim wollte auch Minderheitensprecherin Christine Bulliard-Marbach (mitte, FR)
nicht in Frage stellen. Sie vertrat jedoch die Ansicht, dass es noch mehr brauche, um
den Herausforderungen in der Klimapolitik beizukommen. So sei ProClim beispielsweise
alleine vom UVEK mandatiert worden, der Klimawandel betreffe aber alle
Departemente. Daher müsse ein Expertengremium alle Departemente beraten. Auch
müsse eine solche Expertengruppe die ganze Vielfalt der Akteurinnen und Akteure
abbilden, also auch Personen aus der Zivilgesellschaft sowie der Wirtschaft. Die
Mehrheit des Nationalrates sah dies indes anders und lehnte die Motion mit 97 zu 72
Stimmen bei 13 Enthaltungen ab. Neben der FDP.Liberalen- und der SVP-Fraktion
stimmte auch die gesamte SP-Fraktion gegen den Vorstoss. 17

Der Ständerat befasste sich in der Herbstsession 2022 als Zweitrat mit dem indirekten
Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Zu Beginn der intensiven Debatte berichtete
Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU) im Namen der vorberatenden UREK-SR, dass diese
vorschlage, den Ausbau der Photovoltaik sowohl auf freien Flächen als auch auf
Gebäuden zu beschleunigen. Die Kommission wolle daher einzelne Artikel des
vorliegenden indirekten Gegenvorschlags abspalten und diese in Form eines dringlichen
Bundesgesetzes mit dem Titel «Bundesgesetz über dringliche Massnahmen zur
kurzfristigen Bereitstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter» behandeln.
Dies erlaube es, die Förderung der Photovoltaik mit der gebotenen Eile anzugehen. Der
Gegenvorschlag beinhaltete somit das «Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz»
sowie die zwei dazu gehörigen Finanzierungsvorlagen – die Bundesbeschlüsse 2 und 3;
nicht aber das neue dringliche Bundesgesetz. Die Mehrheit der UREK-SR beantragte in
der Folge beim indirekten Gegenvorschlag kaum Abweichungen von der
nationalrätlichen Linie, hingegen lagen verschiedene Minderheitsanträge vor.
Knapp wurde es zum Beispiel bei den Bestimmungen zur Förderung von neuartigen
Technologien und Prozessen. Eine Minderheit Stark (svp, TG) beantragte, diese
Massnahmen zur Technologieförderung sowie zum Heizungsersatz im Rahmen des CO2-
Gesetzes zu regeln und als Konsequenz aus dem Gegenvorschlag zu streichen und
infolgedessen auch nicht auf die Bundesbeschlüsse 2 und 3 einzutreten. Stark
kritisierte, dass im Gesetzesentwurf nicht nur auf die Ziele des Klimaschutzes fokussiert
werde, sondern auch bereits konkrete Umsetzungsmassnahmen festgehalten würden.
Diese Massnahmen gehörten jedoch ins CO2-Gesetz, alles andere sei «falsch –
staatspolitisch, rechtstechnisch, sachlich», monierte Stark. Dieser Antrag wurde mit 24
zu 21 Stimmen abgelehnt. Er erhielt Unterstützung aus den Reihen der SVP-, der Mitte-
und der FDP.Liberalen-Fraktion. 
Beim Programm zum Ersatz der fossilen Heizsysteme und der elektrischen
Widerstandsheizungen ergänzte der Ständerat die Vorlage um eine Bestimmung zur
Förderung der Energieeffizienz und stimmte der vom Nationalrat beschlossenen
Kredithöhe von CHF 200 Mio. pro Jahr (für 10 Jahre) auf Antrag der Minderheit
Reichmuth (mitte, SZ) zu. Die Kommissionsmehrheit hätte den Kredit auf CHF 100 Mio.
pro Jahr senken wollen. Damian Müller (fdp, LU) hatte den Mehrheitsantrag damit
begründet, dass es angesichts des Fachkräftemangels und der Lieferschwierigkeiten bei
manchen Bauteilen nicht realistisch sei, pro Jahr mehr als CHF 100 Mio. für diese
Arbeiten ausgeben zu können.
Der Ständerat schuf schliesslich im indirekten Gegenvorschlag noch einige kleinere
Differenzen zum Nationalrat, beispielsweise bei den Berg- und Randgebieten; diese
sollen nach dem Willen der kleinen Kammer stets zusätzlich in ihren Massnahmen
unterstützt werden, sofern eine besondere Ausgangslage bestehe.

Den meist diskutierten Aspekt stellte sodann der Ausbau der Photovoltaik in Form des
erwähnten abgespaltenen dringlichen Bundesgesetzes dar. Dabei ging es insgesamt um
drei verschiedene Punkte, die vor der Abstimmung über die Überführung in ein eigenes
Gesetz bereinigt werden mussten.
Der erste Punkt betraf die generelle Pflicht, auf Dächern oder Fassaden von Neubauten
zukünftig eine Solaranlage zu erstellen. Kommissionssprecherin Baume-Schneider
führte aus, dass der Ausbau der Photovoltaik bei Neubauten bisher eher schleppend
vorangehe; dieser müsse aber vorangebracht werden, wenn man den Ausbau der
Photovoltaik als umfassendes Konzept verstehe. Die daher geforderte neue Pflicht
wurde von einer starken Minderheit Fässler (mitte, AI) bekämpft: Fässler argumentierte,
dass mit dieser Bestimmung sowohl die Eigentumsgarantie nach Artikel 26 BV als auch
die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen im Bereich der
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Energieversorgung in Frage gestellt würden. Es sei daher angebracht, diese Fragen im
Rahmen des Mantelerlasses zum Energiegesetz zu behandeln. Roberto Zanetti (sp, SO)
entgegnete, dass man als Bauherr ohnehin in seinen Eigentumsrechten eingeschränkt
sei: «Ob das über ein kommunales Baureglement, über Bundesgesetze oder über ein
kantonales Gesetz geschieht, ist, wie gesagt, für mich als Grundeigentümer piepegal.»
Anschliessend sprachen sich 25 Mitglieder des Ständerates für diese Bestimmungen
aus, 19 waren dagegen. Bei Letzteren handelte es sich um Mitglieder der SVP-, der
FDP.Liberalen- und der Mitte-Fraktion. 
Der zweite Punkt, der vor der Überführung bereinigt werden musste, war unumstritten:
Der Ständerat nahm eine Bestimmung, in welcher die bestmögliche Nutzung der
Sonnenenergie auf den dafür geeigneten Infrastrukturoberflächen des Bundes
vorgeschrieben wurde, stillschweigend an. 
Der dritte Punkt umfasste die Bestimmungen zur Förderung von Photovoltaik-
Grossanlagen und wurde wiederum ausgiebig diskutiert. Hier beantragte die
Kommissionsmehrheit, dass Photovoltaik-Grossanlagen, die jährlich mindestens 20
Gigawattstunden Strom produzieren, wovon mindestens 45 Prozent im Winterhalbjahr
anfallen müssen, von einer besonderen Förderung profitieren sollen, bis schweizweit
mit solchen Anlagen 2 Terawattstunden Strom produziert würden. Diese besondere
Förderung soll unter anderem Bestimmungen umfassen, wonach für diese Anlagen
keine Planungspflicht und keine UVP-Pflicht gelten sollen, da das Interesse an ihrer
Realisierung den anderen nationalen und kantonalen Interessen vorgehe. Zudem sollen
diejenigen Photovoltaik-Grossanlagen, die bis Ende 2025 zumindest teilweise an das
Stromnetz angebunden sind, seitens des Bundes eine Einmalvergütung von 50 bis 60
Prozent der Investitionskosten erhalten. 
Pirmin Bischof (mitte, SO) sprach von einem mutigen, aber notwendigen Schritt, diese
«Alpen-Solaranlagen» unter Umgehung der üblichen Verfahrensvorschriften zu
bewilligen. Zu diesen Vorschlägen der Kommissionsmehrheit lagen drei Einzelanträge
vor. Ein Antrag Würth (mitte, SG) verlangte, dass diese Anlagen lediglich 10 anstatt 20
Gigawattstunden erbringen müssen. Ansonsten könnten fast keine solchen Anlagen
realisiert werden, argumentierte er. Die grosse Mehrheit des Rates (43 zu 1 Stimmen)
kam diesem Begehren Würths nach. Heidi Z'graggen (mitte, UR), Präsidentin der ENHK,
forderte, dass solche Anlagen in Mooren und Moorlandschaften von besonderer
Schönheit und gesamtschweizerischer Bedeutung verboten sowie in Landschaften,
Naturdenkmälern und Biotopen von nationaler Bedeutung nur beschränkt möglich sein
sollen. Zudem müssten die Anlagen nach der Ausserbetriebnahme ersatzlos
zurückgebaut und die Gebiete wieder in ihren Zustand vor dem Ausbau zurückversetzt
werden. Zwar stimmte der Ständerat dem Verbot in Mooren und Moorlandschaften
sowie der Pflicht zu einem ersatzlosen Rückbau der Solaranlagen und der
Wiederherstellung der Ausgangslage einstimmig oder deutlich zu, lehnte aber eine
Einschränkung in Landschaften, Naturdenkmälern und Biotopen von nationaler
Bedeutung mit 24 zu 17 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) ab. Ein Antrag Hegglin (mitte, ZG)
verlangte schliesslich, dass die Einmalvergütung nicht einfach als 50 bis 60 Prozent der
Investitionskosten definiert wird, sondern dass sich diese auch an der
Wirtschaftlichkeit der Investition orientieren soll. Hegglin wollte damit verhindern, dass
der Bund die Schuldenbremse nicht mehr einhalten kann, sein Antrag scheiterte jedoch
mit 31 zu 12 Stimmen. 
Nachdem diese Vorbedingungen geklärt waren, überführte der Ständerat diese
Bestimmungen zur Photovoltaik einstimmig in ein eigenes Bundesgesetz. 

In den Gesamtabstimmungen nahm der Ständerat alle vier einzelnen Entwürfe an: Am
meisten Unterstützung genoss der neue Entwurf des Bundesgesetzes über dringliche
Massnahmen zur kurzfristigen Bereitstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter
(Photovoltaik-Anlagen), welcher bei 4 Enthaltungen ohne Gegenstimmen angenommen
wurde. Das Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz wurde von 4 Mitgliedern der
SVP-Fraktion abgelehnt, 2 enthielten sich der Stimme, während die restlichen
Ständerätinnen und Ständeräten dem Entwurf zustimmten. Der Bundesbeschluss über
die Finanzierung der Förderung von neuartigen Technologien und Prozessen und der
Bundesbeschluss über die Finanzierung des Sonderprogrammes zum Ersatz von
Heizungsanlagen wurden mit ähnlichen Stimmenverhältnissen angenommen (33 zu 9
Stimmen bei 2 Enthaltungen und 32 zu 9 bei 4 Enthaltungen), wobei jeweils einzelne
Mitglieder der SVP-, der FDP- sowie der Mitte-Fraktionen gegen die Beschlüsse
stimmten. Somit nahm der Ständerat alle drei Entwürfe des indirekten Gegenvorschlags
an. 18
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Nach dem Ständerat befasste sich auch der Nationalrat in der Herbstsession 2022
noch einmal ausführlich mit dem Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Zuerst
behandelte die grosse Kammer einen Ordnungsantrag von Michael Graber (svp, VS) auf
Abtraktandierung des indirekten Gegenvorschlags zur Gletscher-Initiative. Graber
führte aus, dass sein Antrag nur die Entwürfe 1 bis 3 betreffe, den Entwurf 4 zum
Ausbau der Photovoltaik zur sicheren Stromversorgung im Winter tangiere er nicht. Der
SVP-Nationalrat kritisierte, dass ein falsches Signal an die Bevölkerung ausgesendet
werde, wenn diese zum Stromsparen aufgerufen werde und gleichzeitig ein Gesetz
beschlossen werde, durch welches aufgrund der angestrebten Dekarbonisierung
wiederum mehr Strom benötigt werde. Der Antrag wurde jedoch mit 131 zu 51 Stimmen
(bei 7 Enthaltungen) abgelehnt; einzig die SVP-Fraktion stimmte ihm geschlossen zu.
Einen Tag nach der Ablehnung des Ordnungsantrags Graber machte sich der Nationalrat
an die Differenzbereinigung der Entwürfe 1 und 3, während Entwurf 2 betreffend die
Förderung von neuartigen Technologien und Prozessen schon für die
Schlussabstimmung bereit war und Entwurf 4, der den Ausbau der Photovoltaik betraf
und neu dazu gekommen war, erst noch durch die Kommission vorberaten werden
musste. Mike Egger (svp, SG) vertrat in der Detailberatung die Minderheit Rösti (svp, BE),
welche die Streichung des Sonderprogramms zum Ersatz von Heizungsanlagen sowie
von dessen Finanzierung forderte. Egger war der Ansicht, dass das Parlament durch den
geplanten Ersatz der fossilen Heizungen als «Brandbeschleuniger in Bezug auf die
drohende Strommangellage in der Schweiz» agiere. Umweltministerin Sommaruga
entgegnete, dass mit diesem Programm nicht nur der Ersatz von fossilen Heizungen
angestrebt, sondern auch die Energieeffizienz gefördert werde. Mit dem Ersatz aller
alten Elektrowiderstandsheizungen könnten rund 2 Terawattstunden Strom eingespart
werden. Somit trage diese Vorlage stark zur Versorgungssicherheit in der Schweiz bei,
betonte die Umweltministerin.
Nach zahlreichen Rückfragen seitens der SVP-Fraktion an die Adresse von Sommaruga
wiesen die Kommissionssprechenden Roger Nordmann (sp, VD) und Susanne Vincenz-
Stauffacher (fdp, SG) auf die in der Vorlage noch verbleibenden Differenzen zum
Ständerat hin. Die UREK-NR hatte im Vorfeld beantragt, dem Ständerat in allen Punkten
zu folgen. In der Folge bereinigte der Nationalrat alle Differenzen in den Entwürfen 1
und 3 im Sinne der Kommission und lehnte somit auch den Antrag Rösti mit 117 zu 67
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) ab. Für den Minderheitsantrag sprachen sich die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion, die Hälfte der FDP.Liberalen-Fraktion sowie
einige Mitglieder der Mitte-Fraktion aus.

Einige Tage später befasste sich der Nationalrat sodann mit dem Entwurf 4, wobei ein
Antrag von Thomas Aeschi (svp, ZG) auf Nichteintreten und Rückweisung der Vorlage an
die Kommission zur Durchführung einer Vernehmlassung vorlag. Susanne Vincenz-
Stauffacher legte dem Plenum die Ausgangslage aus Sicht der Kommissionsmehrheit
dar: Die kleine Kammer habe mit diesem Erlass ein «klares und unmissverständliches
Zeichen für eine sehr rasche Umsetzung von Projekten im Solarbereich gesetzt». Die
Mehrheit der Kommission unterstütze dieses Vorgehen, sehe aber beim Natur- und
Umweltschutz sowie bei der Solarpflicht für Neubauten noch Anpassungsbedarf. Zudem
habe die UREK-NR den Erlass um das Wasserkraftprojekt Grimsel ergänzt. In der Folge
beriet der Nationalrat verschiedene Aspekte der Vorlage im Detail. 
Bei den Neubauten schlug die Kommissionsmehrheit vor, die Pflicht zum Bau einer
Solaranlage auf grössere Bauten ab 300 Quadratmeter Gebäudegrundfläche
einzuschränken. Minderheiten wollten diese Untergrenze von 300 Quadratmetern
reduzieren (Bastien Girod (gp, ZH) und Kurt Egger (gp, TG)), streichen (Mike Egger) oder
vorschreiben, dass 45 Prozent des Stroms im Winterhalbjahr produziert werden müsse
(Michael Graber) oder dass steuerliche Anreize die Solaranlagenpflicht ersetzen sollten
(Thomas Aeschi).
Die Solaranlagen auf den Infrastrukturflächen des Bundes wollte die
Kommissionsmehrheit bis 2030 ausgerüstet haben, während eine Minderheit Graber –
wie der Ständerat – dem Bund hier keine zeitlichen Vorgaben machen wollte. 
Den grössten Brocken stellten sodann die Solargrossanlagen in den alpinen Gebieten
dar. Hierbei hatte die Kommission gewichtige Änderungen am Beschluss des
Ständerates vorgeschlagen: So wollte die UREK-NR beispielsweise die Pflicht zu einer
UVP im Gesetz belassen und den Bau solcher Anlagen in Mooren, Moorlandschaften und
in Biotopen von nationaler Bedeutung sowie in Wasser- und Zugvogelreservaten
verbieten. Kommissionssprecherin Vincenz-Stauffacher erörterte zudem weitere
Anpassungen, welche die UREK-NR bei Entwurf 4 vorgenommen hatte; diese betrafen
unter anderem die Mindestproduktionsmenge der Anlagen sowie die Pflicht zur
Einreichung einer Wirtschaftlichkeitsrechnung durch die Anlagebetreiber. Auch zu
diesen Punkten lagen einige Minderheitsanträge von linker und rechter Ratsseite vor.
Schliesslich hatte die Kommission den Entwurf des Ständerates noch um einen Artikel
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ergänzt, welcher analog zu den Photovoltaikanlagen eine vereinfachte Vorgehensweise
bei der Erweiterung von Speicherwasserkraftwerken vorschlug, wobei das Projekt
Grimsel explizit Aufnahme in den Gesetzesentwurf gefunden hatte. 
Nachdem die einzelnen Minderheitsanträge begründet worden waren und Thomas
Aeschi seinen Nichteintretensantrag aufgrund der Dringlichkeit, für den Winter
genügend Strom zu produzieren, zurückgezogen hatte, folgten die Voten der einzelnen
Fraktionen. Dabei zeigte sich, dass die meisten Fraktionen den Entwurf
grossmehrheitlich unterstützten, doch auch alle Fraktionen mit dem einen oder
anderen Punkt nicht einverstanden waren. Dennoch setzte sich die Mehrheit der
Kommission in allen Punkten durch und der Nationalrat nahm den Entwurf in der
Gesamtabstimmung mit 149 zu 17 Stimmen (bei 26 Enthaltungen) an. Die ablehnenden
Stimmen stammten dabei überwiegend von der SVP-Fraktion, die Enthaltungen von den
Grünen. 19

In den letzten Tagen der Herbstsession 2022 konnten die Räte die Differenzen im
indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative ausräumen und die Beratung dazu
somit abschliessen.
Der Ständerat bereinigte die Vorlage, indem er alle vom Nationalrat vorgenommenen
Änderungen am Entwurf 4 zum Ausbau der Photovoltaik und zum Wasserkraftwerk
Grimsel stillschweigend guthiess. Gemäss Kommissionssprecherin Elisabeth Baume-
Schneider (sp, JU) habe die UREK-SR zwar in Erwägung gezogen, noch Änderungen
anzubringen. Da sie die Beratung aber noch in der Herbstsession abschliessen wollte,
habe sie sich dagegen entschieden. Baume-Schneider erläuterte, dass der Nationalrat
im Vergleich zu seinen früheren Entscheiden wieder stärker auf die
Interessenabwägung zwischen Energieproduktion und Naturschutz gesetzt habe und
der Entwurf nun in Bezug auf die Einhaltung der Verfassung ausgewogener sei.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga lobte die Räte dafür, dass diese das vorliegende
Gesetz in so rascher Zeit und in guter Zusammenarbeit erschaffen hatten. Es werde –
zusammen mit dem Mantelerlass – einen Beitrag dazu leisten, dass die Schweiz beim
Ausbau der erneuerbaren Energien vorwärtskommt. 
An den beiden darauffolgenden Tagen stimmten die beiden Räte der
Dringlichkeitsklausel zu. 
Am Tag der Schlussabstimmungen musste sich der Nationalrat noch mit einem
Ordnungsantrag von Michael Graber (svp, VS) auf Rückweisung an die
Redaktionskommission befassen. Dieser bemängelte, dass die Redaktionskommission in
Absprache mit den UREK-Präsidien beschlossen hatte, den ursprünglichen Titel des nun
beschlossenen Gesetzes zu ergänzen. Dieses sollte gemäss Redaktionskommission von
«Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz» zu «Bundesgesetz über die Ziele im
Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit» geändert werden.
Marco Romano (mitte, TI) erläuterte daraufhin im Namen der Redaktionskommission,
dass am Titel eines Gesetzes ersichtlich sein sollte, worum es darin geht. Daher habe
die Redaktionskommission entschieden, den Titel zu ergänzen. Anschliessend wurde
der Ordnungsantrag von Michael Graber mit 143 zu 50 Stimmen abgelehnt; lediglich die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion votierte für den Antrag.
Am letzten Tag der Herbstsession 2022 standen in den beiden Räten die
Schlussabstimmungen an. Im Nationalrat kündigte Michael Graber im Rahmen der
Fraktionserklärungen an, dass die SVP das Referendum gegen die Vorlage ergreifen
werde. 
Anschliessend nahm die grosse Kammer das Bundesgesetz über die Ziele im
Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit mit 139 zu 51
Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Die ablehnenden Stimmen stammten von der SVP-
Fraktion sowie von einem Mitglied der FDP.Liberalen-Fraktion. Die Änderung des
Energiegesetzes (Ausbau der Photovoltaik und Wasserkraftprojekt Grimsel) nahm der
Nationalrat mit 147 zu 23 bei 22 Enthaltungen an. Während die meisten der
ablehnenden Stimmen aus den Reihen der SVP-Fraktion stammten, ging die Mehrheit
der Enthaltungen auf das Konto der Grünen-Fraktion. 20
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